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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.1992

Norm

ABGB §920

ABGB §1061

ABGB §1419

Rechtssatz

Die Lieferfähigkeit des Verkäufers ist auch dann gegeben, wenn er zwar nicht mehr einen Personenkraftwagen aber

von der Gattung des gekauften liefern kann, der ihm für die Lieferung zur Verfügung stehende Personenkraftwagen

aber von der Gattung des gekauften nicht wesentlich und vor allem nicht zum Nachteil des Käufers abweicht.

Entscheidungstexte

3 Ob 124/91

Entscheidungstext OGH 22.01.1992 3 Ob 124/91
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1 Ob 81/99i

Entscheidungstext OGH 27.04.1999 1 Ob 81/99i

Ähnlich

Schlagworte

SW: Auto
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